
Beitrag zur Ge chichte der we tfäli chen
irchenverfa  ung.

Von Pa tor Stenger in Mengede.

Die Im folgenden abgedruckte tunde i t ein Extrakt Qus
der clevi ch-märki chen Kirchenordnung, wie ie elbe eit 1610 un
den reformierten Gemeinden der Ruhr Kla  e gültig war.“) le e
letztere, welche die Gemeinden der Ruhr umfaßte, Dar eine
von den vier A  en oder Synoden, In we die deut che
reformierte Kirchenprovinz eingeteilt wurde.

Aus die er clevi  -märki chen Kirchenordnung erhellt, daß
ie elbe nach den Grund ätzen alvin Qus den Gemeinden her
aus  ich gebildet hat

Nach den An chauungen jene Reformator teht die Kirchen—
gewalt der Synode die  ich aus den Presbyterien U 
 ammen etzt, we für die einhei der Lehre  orgen und Zucht
und Armenpflege handhaben.

Das kirchenregimentliche rgan i t al o unäch t die Synode,
welche aus 1e einem gei tlichen und weltlichen itglie der
Presbyterien eines be timmten otalen Krei es gebildet
und durch ein gewähltes Moderamen geleitet wird.

Die es Moderamen Uhr auch die in der wi chen
zeit zwi  en der Beendigung der einen und dem Anfang der
na  en ynode.

Bildet le e Kla  e ein e eines größeren Kirchen—
bezirks,  o hat  eine Synode auch nur ein be chränkte Kirchen—
regiment und die wichtigeren, namentlich legislativen Befugni  e
werden von der öheren Stufe, der Provinzial ynode ausgeübt.

Das Prinzip der Zu ammen etzung i t hier das elbe, nur

daß die Elemente nicht aus den Lokalgemeinden,  ondern aus
den Kla  ikal ynoden deputiert werden.

Die acta Clalsis Rhuralis verdanke ich der Güte des Herrn Wilh
Grevel N Dü  eldorf



ie e reformierte Verfa  ung überteng  ich ogar in (Ce
Mark auch auf die lutheri chen Gemeinden nd i t der Anfang
un erer rheini ch-we tfäli chen Kirchenordnung von 1835 geworden.
Nur hat die elbe in ofern auch von der lutheri chen Verfa  ung

un  ich aufgenommen, als die reformierten Landesherren
die den lutheri chen zugewach enen Befugni  e ebenfa nicht mi  en
wollten und  o an eine völlige Aus chließung des Landesherrn
vom Kirchenregiment nicht denken war, wie die Antwort der
clevi chen Regierung Be tätigung der Synodalbe chlü  e
von 1616 be agt Friedberg, Kirchenrecht 9.0

„Dieweil noch zur ei kein gei tlich Con i torium m die en
Landen angeordnet, als  eind hre Für tl. Durchlaucht in Gnaden
eneigt, derge talt 3 willfahren, daß  ie zuvörder t die Acta der
 ynodalen COnVentuum hier ein chicken en Alsdann auch
wollen hre Für tl Durchlaucht bis auf andertweitlicher heil amer
Verordnung die Anordnung thun, daß hinfüro kein Diener an

genohmen oder E  elle oder auch von der Gemeindte beruffen
werde,  o nit zuvörder t von der Synode qualificiret erkannt
und recommandiret  ein.“

So haben wir denn die presbyterial kon i toriale Verfa  ung
von 1835 erhalten.

Extract
auß der Clevi chen und Märki chen Kirchenordnung.

Von den Clalsen
Eine jede Provincia  oll un unter chiedliche Clalses abgetheilt

eyben, Wie 1610 eine Verordnung arüber außgefertiget.
Die OClalsical-Ver ammlung  oll ein Prediger jeder Gemeine

 amt inem en be uchen, und mit behörlicher Vollmacht abey
er cheinen; da aber mehr als ein ordentlicher rediger dem
Ort, da Clalsis gehalten wird,  ich efinden würde, können die
elben gleychfalls zugela  en werden.

Wann voriger GClalsis Praeses oder Inspector das Gebett
gethan,  oll CETL die Vollmachten fordern, über die Abwe enden  ich
erkundigen, die Nahmen anzeichnen, Orthodoxiam ezeugen la  en;
die ankommenden rediger für Glieder der Clalsis auf und

und darauf, nachdem neue Modératorées, als Prae-—



sides, ASSesSO0res und Seriba erwehle  ein werden,  oll der
neuerwählte Praeses mit dem Gebett die Handlung wieder
anfangen.

Hierauf  oll der abge tandene (frühere) Praeses oder In-
bector berichten, Wwie CTL der x Zu tand bei  einer uf i
befunden, wie imgleychen die anwe enden Deputirten referiren
ollen, ob und wie die Presbyteérien Sabbath, 5  e te und Bet
tage unterhalten, Catechisation und Kirchendisciplin geübet, wie
die Armen und Schulen ver ehen worden, nd ob  ie auch on ten

fürzubringen aben, darinnen  ie des Gutachtens und der
Hülfe der Clalsis zum Bau und Fortpflanzung ihrer Kirche be 
dürftig  eyn; emnaã  oll der Praeses oder Inspector die
Censur halten, dann vier Prediger und zween Elte te, durch
welche künftiger Synodus be uchen, benennen la  en und endlich
die Ver ammlung mit dem Gebett  chließen. Was Clalsis nicht
hat abhandeln können,  oll zu dem Synodo Provinciali gebracht
werden.

Regeln oder Ge etze die er Ruhri chen 41818
Demnach ott der Allerhöch te gute Ordnung liébet nd

danenhero durch den Apo tel Paulum gebietet, daß mn  eyner
chri tlichen alles ehrlich und ordentlich zugehen  oll und
darum gewi  e chri tliche Ordnungen und Zucht un allen Kirchen—
 achen wol nötig Und ienli  ind

So haben wir ämtliche verordnete rediger göttliches DT
und Pastores der evangeli ch-reformierten Gemeinen der Ruhri chen
Cla sis, nicht allein die aufge etzten Kirchenordnung der refor  2
mierten Kirche die es und der vereinbahrten Länder, und die
Cta Synodi Generalis prima vorhin gern unter chrieben und
Uuns zu aller en Ordnung gley andern membris Synodi
Mareanae verbunden,  ondern auch  owohl der gemeinen
Clalsical-Ordnung, wie die elbige In gemeldter Kirchenordnung
verfa  et, als auch 3 nachfolgenden Artieulen und Ge etzen gut 
willig und mit wolbedachtem Muht, ertlare und verbunden:
Als daß wir allein die canonischen oder göttlichen er
der Schrift des nM und Neuen Te taments für die einige
Regul und Richt chnuhr Iun Glaubens— und Gottesdien ts achen
erkennen und halten, und geloben demnach, keine andere Lehre
un erer Gemeine fürzutragen oder predigen, als we uns un
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dem elben klaren Worte Gottes gelehret und darauß in dem
Heidelbergi chen Cateéechismo wiederhole wird; verwerfen auch
gantz und gar alles, was dem elbigen uwider i t

40 Ver prechen ir all demjenigen, das entweder vom

zeytlichen Inspectore ab onderlich, oder von der gantzen 21818
insge amt, m erlaubten, erbaulichen und billigen Dingen auferlegt
wird, willig und gehor amli nach Vermögen folge lei ten.

III Wir wollen auch E und allerwege wofern Uuns
Uur nüglich die Clalsicos COnVentus (Kreis Synoden) owo
0rdinarios bder als auch extraordinarios, 3u gewohnlicher
Zeyt oder auf zeytlich-ge chehene Einladung,, fleyßig be uchen,
den elbigen zuL Beförderung des Baues der IT Gottes und
Erhaltung chri tlicher Ordnung nach Vermögen helfen rahten und
arbeiten, In der elben auch in ere gravamina (Be chwerden) ordent
lich und förmlich fürbringen.

Sollte aber jemand von Uuns ni können er cheynen,  o  oll
er gleychwol  olches entweder durch mündliche Bott chafft oder
durch eln Schreyben dem Conventui zur Nachricht anzeigen.

Es  oll auch enn jeder nter Uuns, der 0  Aum Inspector
der CIals erwehle wird, hinfüro die Visitation fleyßig verrichten
und, Das abey fürgangen, 20 GClalsem bringen

Wann einer von krank oder Tods verfahren würde,
 o ver prechen Wwir einander treulich beyzu pringen, daß der
Gottesdien t, owo die ey während der Krankheit *  u  ber, als
auch Im Trauerjahr be tmöglich ter Maaßen ver ehen und verrichtet
werde, jedo daß ern zeytlicher Inspector de  enthalben gute und
richtige Anordnung 5 machen  oll gehalten  eyn

VI Wer von uns 20 Synodos eputir wird,  oll gley
falls ahin rei en,  ey denn, daß CTL  onderlich daran behindert
werde, auf welchen Fall jedo  olches dem Inspectori zeytlich
 oll 3 wi  en thuen, damit  eyner eln anderer könne
substituirt werden.

Regulae visitationum ecclesiastiearum de àa. 1670
So muß eine chri tbrüderliche Gleychheit 11 Visitationibus

gehalten und al o keine Kirche,  ie  ey groß oder ein, auch  o
an ehnlich wie  ie wolle, von die em hochnöthigen Werk abge ondert
werden, ge talt (weil) hiedurch on ten der Weg den gei tlichen
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exemptionibus (Ausnahmen) und praeferentiis (Vorzügen) er
lich gebahnt werden önnte

2 Alle kirchliche Per ohn und der elben gäntzliche admini—
Stration oder Bedienung muß den VIsSitatoribus Clalsis unter  2
worfen  ein, al o, daß keiner der elbigen in onderheit Urgente
nHeéecessitate wenn S noth u mit der Wahrheit hervorzutretten
 ich eue

Damit aber die VIisitation ni eine hierarchiam nach
 ich ühre, als  o)  ollen Moderatores IE Sachen,
 o da vorkommen und wichtig ein al o daß  ie nicht alßbald
chri tbrüderlich abgethan werden können, nicht Pro autoritate
terminiren,  ondern die elben richtig verzeichnen, 0 referendum
annehmen nd folgender Clalsis Urtheil arüber einholen.

Die 0rdinaria Visitatio la sis  oll zum wenig ten des
ahres einmal, auch der Tag, an welchem der Visitator oder die
VisSitatores bey der Gemeine  ich einzufinden vorhabens, vorhin
notifieirt werden.

iewol auch den Modeéeratoribus frey tehen  oll eine oder
die andere irche, wan 68 gewi  er achen halber nöthig, außer
der gewöhnlichen Zeit 3u Visitiren, abey dan der Tag threr
Ankunft nicht vorhin darf ekannt gemacht werden.

Die E  en alle en autoritate praesidis Synedrii
beyeinander gerufen werden.

Nach nrufung göttlichen Nahmens, ab Inspectore
Clalsis ge chehen  oll, en die Diaconeybücher, das Kirchen
protocoll, wie auch Synodal- und Clalsical-Acten,  oviel der
 elben vorhanden, zur Hand gelegt werden, umb  ich der elben
bey der Visitation, da nöthig, hedienen.

Soll von den VISitatoribus zuförder t an dem Prediger
und  ämtlichen Consistorialen (Mitglieder des Presbyteriums)
Umbfrage ge chehen, ob und wie oft die Consistorial-Ver ammlung
gehalten, oh auch von den dazu gehörigen die elbe fleißig t be ucht
werde, ob auch un den elbigen alles richtig und örmlich hergehe?
Ob die Handlung In der ur Gottes mit Anrufung  eines
allerheilig ten Nahmeus und i guter Ordnung Bau der
Gemeine angefangen, fortge etze und geendiget, ob auch, was
gehandelt und ge chlo  en, richtig protokolliret werde?

Ob jedesmahl Gebrauch des Abendmahls CoOonsi-
Storium gehalten und un em elben nicht allein, waß bei der



gethanen Haußvisitation  ich efunden, eri  el, ondern auch
eine chri tbrüderliche Censur über rediger, E  e und der  ämt 
en Consistorialen eben, Dien t nd andel nach eines Ab
i ange tellet und bn allerlei abusen;  o beim Gebrauch der

Sacramente einreißen wollen, mit In abge chaffet und den
 elben wider tanden werde.

Ob in der Gemeine richtige Verzeichnung der Getauften,
Communicanten, eleute und der Ver torbenen m ihren
Kirchenbüchern gehalten werde.

11 Weiter  oll inquirirt werden, was C8 insgemein mit
dem Zu tand der Gemeine für eine Be chaffenheit habe; die
Erediger und Elte ten einer nach dem andern, als für das Auge
des allwi  enden Gottes, was tihnen deshalb bewußt und hierher 
gehörig freymüthig und aufrichtig röffnen und entdecken  ollen

12 Darauf  oll VISitatio Synedrii zur Hand genommen
werden, da dann zuförder t ahtretten en die rediger mit den
en

13 Nach deren Abtritt  ollen die VISitatores einen Elte ten
nach dem andern hereinrufen und den elben bei Erinnerung  eines
mp und waß bei der (COonfrmation ( einer Ein etzung) 0
öffentli vor der 427 ge chehen, ott ver prochen habe und
darauf ihn als für das Ange icht des allwi  enden Gottes fragen,
ni allein nach der Capacität, lei und abe thre Predigers,
 ondern auch und ab onderlich

wann und wie oft wöchentlich predige und ob auch
die e Predigt Orthodox und erbäuli  ei?

wie die Sacramenta werden administrirt? wie oft
des 60  ahres das Abendmah werde gehalten? und ob auch
allmahl vor dem Gebrauche des Abendmahls die au
Visitation von rediger und E  en gebührend verrichtet werde?

und wie oft EL oder  ie wöchentlich catechisiren?
Ob auch die angehenden Communicantenz treu 

fleißig instituire (anleite)? und al o recht die elbenß zu die em
hochwichtigen Werk praeparire, wobey, alls es nöthig rachtet
wird, den Visitatoribus frey tehen  oll, die letztmahls zugela  enen
Communicanten m den fürnehm ten Glaubenspuncten ten-
tieren

Ob auch die Kranken nd Schwachen treufleißig be uche?



Ob CEL auch mit  einen Haußgeno  en n  einer CONlVET:··
Sation, Leben und andel  o als außerhalb  eines Hau es
unärgerlich und erbaulich  ey? Daneben ob EL auch den privaten
Gottesdien t mi den Seinigen fleißig wahrnehme?

Ob CETL auch Tdi che frembde Handthierungen und Kauf
mann chaften treibe?

Ob CETL auch bei Verrichtung des öffentlichen Gottesdien tes
der Sacramenta Gebette und übrigen chri tlichen Kirchen—
CErEemOnIlEn  ich der Kirchenordnung gema verhalte?

Dann  oll der rediger herein erufen Uund mi dem elben
nach der ache Be chaffenheit und Bewandtnis geredet werden

15 ierau  oll auch ahtretten Een Elte ter nach dem andern
da dan von rediger und übrigen Consistorialen ni allein von

jeden en n de  en absentia Bequemheit  ondern
auch nach de  en Bedienung auch Verrichtung des Privaten,
 onderheit öffentlichen Gottesdien tes wolbe talten EXemplarischen
Haußhaltung, Lehen nd ande und  charf gefrage
werden  oll

Dies alles  oll gleichfalls Bedienung des Kirch
mei ters und der Diaconen mn der elben Abwe enhei unter ucht
werden Wie auch alles dasjenige was die Kirchmei ter Diaconen
und der elben Verwaltung betrifft aut des Kirchentormulars und
Ordnung

17 Imgleichen  oll Nachfrage ge chehen von der Ule Be
 chaffenheit ob der Schulmei ter erne qualificirte Per ohn got 
 elig eben, treufleißig der Bedienung und chri tlichen
Unterrichtung der Schulkinder, owohl der aLr die kein Schul—
geld bezahlen können, als der reichen, die elben lehren nicht
nur e en,  chreiben, rechnen,  ondern auch und in onderheit etten
P almen  ingen und den Grund tücken chri tlicher Religion
chri tgebührlich unterwei en Wie nicht weniger ob und Dte oft
die lateinische und teut che Schule  oviel daran vorhanden vom
Synedrio oder Scholarchen be uchet werden

18 Ferner  oll auch hei den  ämtlichen Consistorialen 6E·
nauer mbfrage gethan werden Wie S8 Ubrigen mit der Ge

ewandt ob die elbe an der Zahl und fürnehmli an der
gnadenreichen Erkenntniß Christi oder abnehme? Ob  ie

der Ruhe oder Unruhe  ich befinde? Und dann, ob on die



Ob dergeder dem Evangelio ITIS1 würdiglich wandeln?
Gemeine Leute erfindlich, welche ihr Bekäntniß mit Unchri t
en eben  chänden? Ob  ie auch alle den öffentlichen Gottes
dien t zur gewöhnlichen Zeit in onderheit ann Tage des Herrn
feyern und den ettagen ru und nachmittags fleißig beywohnen
den Tag des Herrn gebührlich heiligen? und em elben Wie

Krämereiauch am Bettage ni allein aller Kaufmann chaft
Handthierung und erg irdi cher Ge 0 als  onderbahrer
Hinderni  e des Gottesdien tes gäntzlich enthalten? ondern
auch der acholder Brandweinshäu er Ga tereyen aller Trink
gelage des Spielens und anderer chri tlichen Unordnung  ich
müßigen

19 Ob auf die  o hieran chuldig, auch Achtung
gegeben nd den elben die chri tliche Kirchendisciplin verübet
und folgends bey der elben hartnäckigem Verharren olchem
ärgerlichen la terha ten Unwe en Ti ch des Herrn abgemahne
werden

Weiteres  oll gefraget werden Wie C8 mit dem Begräbniß
werde gehalten ob auch bei den elben alles ehrlich und E
ohne Unordnung, ungebührliche Trinkmahle abgötti che und aber
gläubi che OCeremonien nd dergleichen zugehe?

24 Was nun der VISitator bey jeder Gemeine findet  oll
von ihm  oviel dies nöthig, richtig und treulich verzeichnet auch
dem COhSIStOTIO vorgele en und dann der näch tkünftigen AlS
davon Bericht gethan werden

D Die nöthige Verpflegung werden die Moderatores von

der Kirche, zu der  ie kommen, erwarten
Endlich be chleußt der Inspector mit dem Gebett und

wün chet der Gemeine den Segen von ott

Formula confrmandi ministrum I Divini
oder

Wie ind auf vaß die Diener göttliches or
befe tiget werden en

Vielgeliebte Brüder TIStO
Nachdem die chri tliche Gemeinde die es Tts auf nrufung

des göttlichen Nahmens die er Maßen gegenwärtigen Mittbruder
N nach heyl amer löblichen rdnung el  ellig ihrem ordent



81

lichen a toren und Seelenhirten erwehle und berufen  o i t
daß Wir nachdem uns niemand fürkommennunmehr an dem

der entweder auf die Lehr oder daß eben dießes Mitbruders 3u
 prechen eßwegen CI zum Dien t deß Wortts nicht  olle mögen
befe tiget oder be tätiget werden daß wir zu  einer Be tätigung
fortzu chreiten ge innet Zu welchem Ende hr NVN vnd alle die
ihr gegenwärtig  eyd anfänglich hören aus dem ortte
Gottes kurtze Erklärung der Stiftung nd Ein etzung, Wie
dann auch das Ampt der Hirten oder Diener des ortts Da
denn er tlich habt merken daß ott vn er himmli cher
Vatter da Er ihm vorgenommen aus dem verdorbenen men ch
en Ge chlecht enne Gemeine oder — — 3u berufen Un
 onderbahre Gnade arzu gebraucht den Dien t der Men chen
Darumb  pri Paulus Ephes daß der Herr TIStUS gegeben
hat etliche zu po teln U Nachdem dann die des
Hirten dargethan i t el weiter

Dieweil Wir denn auch umb die en Dien t Gottes der
* erhalten neuen rediger an tellen  ollt he
NN antworten auf daßjenige daß euch  oll vorgehalten werden
auf daß Enn jeglicher hören den obigen Dien t Wie  ich
gebühre anzutretten nd rage ich u Er ten Ob
* empfindet Eurem Herzen daß hr rechtens von Gottes

Gemeine vnd von ott  elber dießem heiligen Dien t berufen
 eyd um Andern Oh hr die riften des Alten vnd
((euen e taments vor das eintzige Wort Gottes und vollkommene
Lehr der Seligkeit haltet und alle Lehren verwerfet  o dargegen
 treiten Zum Litten Ob hr verheißet Eurer mp Wwie

zuvor be chrieben i t nach dießer ehr treulich bedienen und
Ure Lehr zu zeren nit mem gott eligen Leben Euch auch
onterwerfen der kirchlichen Vermahnung vnd alßo der gemeinen
Ordnung der —7 nachkommen van hr Lehr vnd ehen
nöchtet an toßen vnd auch verlaufen?

Hierauf  oll der Ordinandus von gantzem Hertzen ant—
worten Ja

Darnach  oll der Diener, der ihn hierüber abgefraget vnd
die andern iener wan mehr zugegen ihm die Hände auf das

legen vnd alßo prechen Gebett
ott vnßer himmli cher Vatter, der Euch berufen hat

dießem Dien t, erleu  e Euch durch  einen el  tärke Euch
Kirchenge chichte.
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durch eine an vnd regiere Euch alßo in Eurer Bedienung,
daß hr gebührlich vnd erbawlich möget werden, ret
 eines Nahmens und Außbreitung deß er  eines Sohns Jesu
Christi Amen.

Darnach  oll der Diener den Ordinirten weiter alßo anreden:
Wir erufene vnd angeordnete rediger vnd Diener vn ers

errn 68 Ohristi geben Euch NN hiermit vollkommene Macht
vnd Gewalt, Gottes O ffentli an dießem Ort lehren
vnd predigen, die Sacramente nach Ohristi Ein etzung
bedienen, vnd NWi allen Stücken daß Ampt bie ein reuer Seelen
lrte 5 verrichten vnd  olches alles Im Nahmen Gottes deß
Vatters, deß ohn vnd deß eiligen Gei tes. Amen.

Hierauf  oll der Diener den Ordinirten vnd folgendts die
Gemeindte alßo vermahnen:

So habt denn nun, gel Brüder, acht auf Euch  elb t
etr

Dann n prache die gantze Gemeinde. Darauf Dank agung
und Anrufung Gottes mit Un er Qter

Gleichwie man vor eßung dießer Formel der Ordination
alßobald nach der vom Ordinando gehaltenen Predigt entweder

 inget den 67 oder den Ge ang Nun itten wir den eiligen
et  L alßo kann man auch zum Be chluß die er Handtlung vor

prechung des Segens  ingen, entweder auß dem Gebett deß
Herrn, den letzten Vers: Amen, daß werde wahr
oder auß dem Ge ang Es i t daß Heyl vns fommen her die

letzten Vers, oder on ein P alm oder Ge ang Wan dießes
alles ge chehen, wir. der egen ge prochen vndt die Gemeindt im
ieden entla  en; auch dem ramnato lück vnd Heyl
gewün chet.

Formular für die auf jeder Kla  e bezeugende
Orthodoxie

Approbirt auf der Synode Duisburg 1772

bezeuge hiermit vor dem Ange icht des allwi  enden und
heiligen Gottes, daß ich die riften des en und Neuen
Te taments,  owie die elben In dem Heidelberger Katechismus
kürzlich egriffen, und worauf un ere heil ame Kirchenordnung
gegründet i t, für das einige Wort Gottes und die vollkommene
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Lehre zul Seligkeit alte, und alle ehre, die dagegen  treitet,
verwerfe.

ver preche auch heilig, daß ich ur die Gnade Gottes
dies Wort rein und lauter verkündigen und mit inem heiligen
und erbaulichen andel befe tigen, auch dabei bis ans Ende
meines Lebens beharren wolle;  o ich aber mich m ehre und
Leben das Wort verlaufen 0  , wofür mich ott gnädig
bewahren wolle, daß ich mich der chri tlichen Bußzucht nach der
Kirchenordnung willig unterwerfen werde, Wie ich denn auch bei
die er gegenwärtigen Handlung die gebührende Ver chwiegenheit
von ganzem Herzen angelobe

6*


